
Satzung 

der 

Leonardo Venture GmbH & Co. 
KGaA 

§  1 - Firma und Sitz  

(1) Die Gesellschaft führt die Firma 

Leonardo Ventura GmbH & Co, KGaA. 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Mannheim. 

§, - Geenstand,des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung 

und die Veräußerung von Wagniskapitalbeteiligungen (Ventura Capital-

 

Beteiligungen). 

Die Gesellschaft ist keine Unternehrnensbateiligungsgesellsohaft im Sinne des 
UBGG. Sie Ist kein Kreditinstitut und vermittelt keine Kapitalanlagen, 

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die zur 

Erreichung Lind Verwirklichung des Gegenstandes gemäß Abs. (1) notwendig 
oder nützlich erscheinen. Sie kann hierzu insbesondere Niederlassungen im 

in- und Ausland errichten sowie Unternehmen gleicher oder verwandter Art 

gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen, Teile ihres Geschäftsbe-

triebs auch Betelligungsunternehmen einschließlich Gemeinschaftsunterneh-
men mit Dritten ausgliedern, Beteiligungen an Unternehmen veräußern, Un-
ternehmensverträge abschließen und sich auf die Verwaltung von Beteiligun-

 

gen beschränken. 

ä  3 - Bekanneachpngen  

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im 

elektronischen *Bundesanzeiger, soweit nicht gesetzlich die Bekanntmachung 

in einem anderen Publikationsorgan vorgeschrieben ist, 

(2)  

(3) 
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Ge c rin der Gesellschaft 

(1)Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Gesellschaft beginnt mit dem Tag der Eintragung in das Handelsregister, 
im innenverhältnis zwischen den Gesellschaftern bereits am 15.09.2000. Bee 
reite ab diesem Zeitpunkt ist die persönlich haftende Gesellschafterin berech-
tigt, den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft in vollem Umfang im Rahmen des 
Gesellschaftszwecke aufzunehmen. 

e 5 - Gninewitai, ‚qmelentees Kapital 

(1 ) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 1.692.175,-- (in Worten: 

einemillionsechshundertzweiundneunzigtausendeinhundertfünfundslebzig Euro). 

(2) Es ist eingeteilt 411.692.175 Stückaktien. 

. (3)eBerellier Kapitalerhöhung kenn die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abwei-
chend von § 60 Abs. 2 Akte bestimmt werden. 

(4) a) Die persönlich haftende Gesellschafte-

 

rin wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundka-
pital für die Dauer von fünf Jahren ab dem Tag der Eintragung die-
ses genehmigten Kapitals im Handelsregister durch Ausgabe neuer 
auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar-
oder •Sacheinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um 
höchstens E 4.150.000,00, zu erhöhen (Genehmigtes Kapital) und 
dabei die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Die persön-
lich haftende Gesellschafterin kann dabei mit Zustimmung das Auf-
sichtsrats in folgenden Fällen über den Ausschluss des Bezugs-
rechts beschließen: 
aa, zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von Be-

teiligungen an Unternehmen gegen Überlassung von Ak-
tien der Gesellschaft, 

bb. wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10% des 
Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreitet und zu 
einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Arsenpreis 
der Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich unterschrei-

 

tet. 
cc. zum Ausgleich von Spitzenbeträgen. 

b) Das unter Abs. e) genannte genehmigte Kapital ist infolge der Kapi-
talerhöhung des Grundkapitals von 8.300.836,-- EUR urri 1.734.615,-
- EUR auf 10,035A51,-- EUR in Höhe von 1.734,615,-- EUR, sowie 
durch Kapitalerhöhung des Grundkapitals von 16.725.751,— EUR um 
196.000,-- EUR auf 16.921.751,— EUR in Höhe von 196.000.--• EUR 
und damit insgesamt um 1.9M615,-- EUR ausgenutzt 

(5) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 5 der Satzung der Gesell-
schaft entsprechend der Durchführung der vorgenannten Kapitalerhö-hung 
bzw, vorgenannten Kapitalerhöhungen aus genehmigten Kapital neu zu fas-

 

sen. 
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(6) Das Grundkapital ist um bis zu € 230O000 durch Ausgabe von bis zu 
Stück 2,50O.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht 
(bedingtes Kapital 2007 i). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung 
von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw, Gläubiger von 
Wandel- und/oder Optionsechuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser inetrumente), die 
aufgrund der von der Hauptversammlung vom 3. Juli 2007 unter Tagesord-
nungspunkt 13 a) beschlossenen Ermächtigung von der Gesellschaft oder de-
ren unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften gegen Barleis-
tung bis zum 2. Juli 2012 begeben werden und ein Wandlunge- bzw. Options-
recht auf neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft gewäh-
ren bzw. eine Wandlungspflicht begründen. Die bedingte Kapitalerhöhung Ist 
nur insoweit durchzuführen, wie von Options- bzw. Wandlungsrechten Ge-
brauch gemacht wird oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. 

Gläubiger Ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen und soweit nicht eigene Aktien 
oder neue Aktien aus einer Ausnutzung eines genehmigten Kapitals zur Be-
dienung eingesetzt werden. 

Die neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw, Wand-
lungsrechten oder durch die Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am 
Gewinn teil. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, die weite-
ren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzuset-
zen. 

(7) Das Grundkapital ist um bis zu € 2.50O_000 durch Ausgabe von bis zu 
Stück 2.500.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht 
(bedingtes Kapital 2007 II). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewäh-
rung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubi-
ger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten 
und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instru-
mente), die aufgrund der von der Hauptversammlung vorn 3. Juli 2007 unter 
Tagesordnungspunkt 14 a) beschlossenen Ermächtigung von der Gesel€schaft 
oder deren unmittelbaren öder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften gegen 
Barleistung bis zum 2. Juli 2012 begeben werden und ein Wandlungs- bzw. 

Optionsrecht auf neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft 

gewähren bzw. eine Wandlungspflicht begründen. Die bedingte Kapitalerhö-
hung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Options- bzw. Wendkingsrechten 
Gebrauch gemacht wird oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber 
bzw. Gläubiger ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen und soweit nicht eigene Ak-

tien oder neue Aktien aus einer Ausnutzung eines genehmigten Kapitals zur 
Bed€enung eingesetzt werden. 

Die neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien nehmen vorn Beginn des 
Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wand-
lungsrochten oder durch die Erfüllung von Wandiungspflichten entstehen, am 

Gewinn teil. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, die weite-

ren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzuset-

 

zen. 
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6 - Aktien, Übertragung von Aktien 

(1) Die Aktien lauten auf den Inhaber. 

(2)Über sämtliche Aktien der Gesellschaft wird eine Urkunde (Globalurkunde) 
ausgestellt, Der Anspruch auf Einzelverbriefung der Aktien ist ausgeschlos-
sen. Über mehrere Aktien eines Aktionärs kann eine Urkunde (Sammelurkun-
de) ausgestellt werden. Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil-
und Erneuerungsscheine bestimmt die Komplementärin. 

§....7 Persönliob haftende Gepelia9bafterin 

(1) Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Leonardo Venture Verwaftungs 
GmbH mit Sitz in Mannheim. 

(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat als solche keinen Kapitalanteil, 
kann aber gleichzeitig kommanditaktionärin sein. 

(3) Die Rechtsbeziehungen zwischen der Gesellschaft und der persönlich haften-
den Gesellschafterin werden, soweit sich aus dem Gesetz oder der Setzung 
nichts anderes zwingend ergibt, durch schriftliche Vereinbarung geregelt, wo-
bei die Gesellschaft hierbei durch den Aufsichtsrat vertreten wird. 

(4) Die persönlich haftende Gesellschafterin scheidet als solche aus der Gesell-
schaft aus 

a) aufgrund einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung zwischen ihr und 
der Gesellschaft, wobei die Gesellschaft durch den Aufsichtsrat vertreten 
wird, 

b) mit Kündigung durch die persönlich haftende Gesellschafterin, die schrift-
lich und mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Kalenderquartals 
zu erfolgen hat, 

c) mit Auflösung bzw. Eröffnung des Insolvenz.verfahrens über das Vermö-
gen der persönlich haftenden Gesellschafterin sofern es der persönlich 
haftenden Gesellschafterin nicht gelungen ist, innerhalb von drei Monaten 
die Aufhebung des Verfahrens zu bewirken, sowie bei rechtskräftiger Ab-
weisung des Antrags auf Eröffnung des Ineolvenzverfahrens oder Einstel-
lung des Verfahrens mangels Masse, 

d) durch gerichtliche Entscheidung hei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
gemäß § 140 HGB. 

Scheidet dle persönlich haftende Gesellschafterin aus der Gesellschaft aus, 
so steht ihr keine Abfindung zu, Sie erhält allerdings zeitanteilig die ihr zusee. 

hende Vergütung gemäß § 9. 

(6) Scheidet die einzige persönlich haftende Gesellschafterin als solche aus der 
Gesellschaft aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Hauptversamm-
lung einzuberufen, die über die Umwandlung der Gesellschaft in eine Aktien-
gesellschaft bzw, den Beitritt eines neuen geschäftsführungsbefugten persön-
lieh haftenden Gesellschafters beschließen kann. 

(5) 
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(7) Soweit die Gesellschaft aufgrund ihrer Beteiligung an der persönlich haften-
den Gesellschafterin aufgrund des Gesellschaftsvertrages der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin das Recht hat, den Geschäftsführer zu bestellen und 
abzuberufen, wird sfe bei diesen Gesellschafterbeschlüssen und dem Vollzug 

sowie bei der Begründung, Änderung und Beendigung des Anstellungsvertra.. 

ges des Geschäftsführers nicht durch die persönlich haftende Gesellschafterin 

vertreten, sondern durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft Dem Aufsichtsrat 

steht insoweit auch das Recht zu, im Rahmen des Vertrages mit dem Ge-

schäftsführer einen Katalog zu erstellen für Geschäftsführungsmaßnahmen 

des Geschäftsführers der Komplementerin, die der Zustimmung des Aufsichts. 

rats der Gesellschaft bedürfen, 

§ § Gesolläftefithrtig und Vertretung 

(1) Die Geschäftsführung und Vertretung obliegt allein der persönlich haftenden 

Gesellschafterin. Das Widerspruchsnseht der Kommanditaktionäre bei außer-

gewöhnlichen Geschäften nach § 164 Satz 1, 2, Halbsatz HGB ist ausge-

 

schlossen. 

(2)Die persönlich haftende Gesellschafterin ist stets allein vertretungsbefugt. 

(3) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist von den Beschränkungen des 

.§ 181 BGB befreit, 

§ 9 - Verq #ur Lder rsönlich haften n Gesellschafterin 

Die Rechtsbeziehungen zwischen der Gesellschaft und der persönlich haften-

den Gesellschafterin werden, soweit sie sich nicht aus dem Gesetz oder der 

Satzung zwingend ergeben, durch Vereinbarung zwischen der persönlich haf-

tenden Gesellschafterin und der Gesellschaft geregelt. insbesondere betrifft 

dies die Vereinbarung über die Regelungen über eine Vergütung der persön-

lich heftenden Gesellschafterin als Entgelt für ihre Geschäftsführertätigkeit 

und die Übernehme der persönlichen Haftung sowie über die Übernahme von 

Kosten der Komplementärin durch die Gesellschaft. Dies gilt auch für eine et-

wa über die feste Vergütung hinausgehende gewinnabhängige Vergütung der 

persönlich haftenden Gesellschafterin. 

(2) Die Gesellschaft wird beim Abschluss und der Änderung von Vereinbarungen 

nach diesem Paragraphen gegenüber der persönlich haftenden Gesellschafte-

rin durch den Aufsichtsrat vertreten Der Aufsichtsrat ist bevollmächtigt, die 

Vereinbarung mit der persönlich haftenden Gesellschafterin abzuschließen, 

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist nicht befugt, außerhalb ihrer für 

die Gesellschaft wahrzunehmenden Aufgaben für eigene oder fremde Rech 

nung tätig zu werden. 

(3) 



(4) Die vorgenannten Vergütungen, welche die persönlich haftende Gesellschaf-
terin für Ihre Geschäftsführungstätigkeit erhält, werden ungeachtet etwaiger 
abweichender steuerlicher Vorschriften — im Verhältnis zu den Kommanditak-
tionären als Aufwand der Gesellschaft behandelt. 

usarr~sriertsetz cri Aufsich ra 

(1)Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. 

(2)Die Hauptversammlung wählt die Mitglieder des Aufsichtsrats für einen Zeit-
raum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für 
das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtzeit beschließt. Dabei wird 

das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Wieder-
wahl ist zulässig, 

(3) Für die in der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder können 
Ersatzmitglieder gewählt werden, die in einer bei der Wahl festgelegten Rei-
henfolge an die Steile vorzeitig ausscheidender Aufsichtsratsmitglieder treten. 

(4) Die Wahl eines Nachfolgers eines vor Abtauf der Amtszeit ausgeschiedenen 
Mitglieds erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. 

(5)Die Mitglieder des Aufsichtsrats und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats 

können unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist durch schriftliche Erklärung 
an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder die persönlich haftende Gesell-
schafterin ihr Amt niederlegen. Eine Amtsniederlegung aus wichtigem Grund 
ist jederzeit zulässig. 

(6) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellver-

treter. Scheiden der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der Amts-

periode aus ihrem Amt aus, soll der Aufsichtsrat in seiner neuen Zusammen-

setzung unverzüglich eine neue Wahl zum Vorsitzenden bm. Stellvertreter für 

die restliche Amtszeit vornehmen. 

,§ 11 Eireberufung des Aufeichterats, Beschlussfassung 

(1) Eine Sitzung des Aufsichtsrats soll mindestens einmal im Kalendervierteljahr 

stattfinden. 

(2) Jedes Aufsichtsratsmitglied und die persönlich haftende Gesellschafterin kön-

nen unter Angabe des Zweckes verlangen, dass der Vorsitzende des Auf-. 
sichtsrats unverzüglich den Aufsichtsrat einberuft, 

(3)Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch dessen Vorsitzenden, im Falle 

seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter, einberufen. Die Einberufung 

hat mit einer Frist von 14 Tagen zu erfolgen. Bei der Berechnung der Frist 

werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht 

mitgerechnet. Die Einberufung kann schriftlich, mündlich, fernschriftlich, durch 

Telefax oder Im Wege elektronischer Kommunikation erfolgen. Mit der Einla-

dung sind die Gegenstände der Tagesordnung anzukündigen. 
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(4) Außerhalb von Sitzungen sind schriftliche, telegrafische, fernschriftilche, fern-
kopierte oder fernmündliche Beschlussfassungen oder Beschlussfassungen 
per E-Mail zulässig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht 

(6) Über die Beschlüsse und Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift zu 
fertigen, die vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu unterzeichnen ist, 

(6) Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

12 - Vergütung des Aufslebtsrats 

(1) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält eine angemessene Vergütung, die durch 
Beschluss der Hauptversammlung festgesetzt wird. 

(2)Der Vorsitzende erhält den doppelten, der Stellvertreter den 1 1/2-fachen Be-
trag. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen 
Geschäftsjahrs angehört haben, erhalten die Vergütung entsprechend der 
Dauer ihrer Aufsichtsratszugehörigkeit. 

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrat erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie Er-
satz der auf ihre Vergütung und Auslagen zu entrichtenden Umsatzsteuer. 

13 - Hauptversammlung  

(1) Die Hauptversammlung wird durch den persönlich haftenden Gesellschafter 
oder in den. von Gesetz oder Satzung vorgesehenen Fällen durch den Auf-
sichtsrat einberufen. Das auf Gesetz beruhende Recht anderer Personen, die 
Hauptversammlung einzuberufen, bleibt unberührt. 

(2)Die Heuptversarrimlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem Ort im Um-
kreis von bis zu 100 km vom Sitz der Gesellschaft oder an einem Sitz einer 
deutschen Wertpapierbörse statt. 

(3) Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch einmalige Bekanntma-
chung im elektronischen Bundesanzeiger mit den gesetzlich erforderlichen 

Angaben mit einer Frist von mindestens dreißig Tagen vor der Versammlung 
verlängert um die Tage der Anmeldefrist nach § 13 Abs. 4 der Satzung; dabei 

werden der Tag der Versammlung und der Tag der Einberufung nicht rnit,ge-

 

rechnet. 



(4) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Kernreanditaktienä-
re berechtigt, die sich vor dar Hauptversammlung Schriftlich, per Telefax oder 

In Textform anmelden und der Gesellschaft Ihren Antellsbeeltz nachweisen. 
Die Anmeldung hat in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen. Die 
Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierWr mitge-
teilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen; dabei 

werden der Tag der Versammlung und der Tag der Anmeldung nicht mitge-
rechnet. in der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist 

vorgesehen werden. Der Nachweis des Anteilsbesitzes ist durch eine durch da's 

depotführende Institut erstellte Bescheinigung des Anteilsbesitzes in deutscher oder 

englischer Sprache zu erbringen, ein vom Letztintermediär ausgestellter Nachweis 

gemäß § 67c Absatz 3 AktG reicht hierfür aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat 

sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Versammlung zu beziehen. Diese 

Bescheinigung muss in der Einberufung bekanntgemachten Stelle spätestens am 

sechsten Tag vor der Hauptversammlung zugehen. 

(5) Jede Aktie gewährt eine Stimme. 

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die 

Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaftbedürften der Textform. § 134 Abs. 3 Satz 5 und 

§ 135 Aktiengesetz bleiben unberührt. Die Einzelheiten der 
Vollmachtserteilung, ihres Widerrufs und des Nachweises der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft werden zusammen mit der 

Einberufung der Hauptversammlung in den Gesellschaftsblättern bekannt 

gemacht. 

(7)Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichizrate, 

im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter. Wenn sowoht der Vorsitzende 

des Aufsichtsrats als auch sein Stellvertreter verhindert sind, wird der Vorsit-

zende durch die Hauptversammlung gewählt. 

Die Hauptversammlung kann bestimmen, daß Abstimmungen in der Weise er-

folgen, daß nur die Nein-Slimmen und die Stimmenthaltungen gezählt werden. 

In diesem Fall werden die Stimmen der stimmberechtigten Aktionäre, die we-

der mit Nein gestimmt noch sich der Stimme enthalten haben, als Ja-Stimmen 

gewertet. 

(8)Der Vorsitzende der Hauptversammtung leitet die Versammlung und bestimmt 

die Reihenfolge der Beratung sowie Art und Form der Abstimmung. Der Vor-

sitzende der Hauptversammlung kann das Frage- und Rederecht der Korn-

rnanditaktionäre zeitlich angemessen beschränken; er kann insbesondere zu 

Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs den zeitlichen 

Rahmen des Vereemmlungsverlaufs, der Aussprache zu den Tagesordnungs-

punkten sowie des einzelnen Frage- und Redebeitrags engernessen festset-

zen. Bei der Festlegung der für den einzelnen Frage- und Redebeitrag zur e 

Verfügung stehenden Zelt kann der Vorsitzende der Hauptversammlung zwi-

schen erster und wiederholter Wortmeldung und nach weiteren sachgerechten 

Kriterien unterscheleten. 

(9)Die P.peschliisse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingend ge-

setzliche Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebe-

nen Stimmen und sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine kepl-

talmehrheit vorschreibt. mit der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfa-

ssung vertretenen Grundkapitals gefaßt. 

(6) 
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§ 14 - Gewinnrücklagen; Gewinnverwendung 

(1) Die persönlich haftende Gesellschafterin kann bei der Aufstellung des 
Jahresabschlusses unter Berücksichtigung von § 58 Abs. 1 Satz 3 AktG 
einen Teil des Jahresüberschusses, höchstens jedoch die Hälfte, in andere 
Gewinnrücklagen einstellen. 

(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin kann bei der Aufstellung des 
Jahresabschlusses Beträge aus den anderen Gewinnrücklagen entnehmen. 

(3) Die Hauptversammlung beschließt die Feststellung des Jahresabschlusses. 
Der Beschluss bedarf der Zustimmung der persönlich haftenden 
Gesellschafterin. 

(4) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem 
festgestellten Jahresabschluss ergebenen Bilanzgewinns. 

(5) Nach Ablauf eines Geschäftsjahres kann die persönlich haftende 
Gesellschafterin mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen von § 59 
Aktiengesetz eine Abschlagdividende an die Kommanditaktionäre 
ausschütten. 

  Gründungeatlfeat14 

Die Gesellschaft trägt die mit Ihrer Gründung verbundenen Kosten des Vertra-
ges sowie d€e Kosten der Eintragung und €3ekanntmaohung bis zu einem Be-
trag von e 3,O00,00. Ein darüber hinausgehender Gründungsaufwand wird 
von der persönlich haftenden Gesellschafterin getragen. 

e 16 - hrat9rtsche 1.9ause  

(1)Die Beftenis zu Änderungen der Satzung, die Eiur deren Fassung beetref€en, 
wird hiermit von der Hauptversammlung auf den Aufsichtsrat übertragen. 

(2)Sollten Bestimmungen dieser Satzung oder eine künftig in sie au€genommene 
Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder ih-
re Wirksamkeit oder Durchführbarkeit später vertieren, -so soll hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Gleiches gilt, falls 
sich herausstellen sollte, dass diese Satzung eine Regelungstücke enthält. 
Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur 
Ausführung der Regelungslücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, 
soweit rechtlich möglich, dem am meisten gerecht wird, was die Geselscha€-
ter vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder 
Lückenhaftigkeit der Satzung erkannt hätten. Die persönlich haftende Gesell-
schafter, Kommandltaktionäre und Organe der Gesellschaft sind insoweit zur 
Mitwirkung verpflichtet. 



Dr. Maximilian Wosgien 
Q 7, 23, 68161 Mannheim 

Tel. 0621 / 860 862-0 * Fax: 0621/860 862-89 * E-Mail: kanzlei@notariat-q7.de 

Satzungsbescheinigung nach § 181 Abs. 1 Satz 2 AktG 

Ich bescheinige hiermit, dass die geänderten Bestimmungen der vorstehen-
den Satzung der 

Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA 

mit Sitz in Mannheim — Amtsgericht Mannheim HRB 8606 - mit dem Beschluss 
der Hauptversammlung über die Satzungsänderung in meiner Urkunde vom 
14.08.2024 

- UVZ-Nr. 788/2024 W - 

übereinstimmen und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum 
Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung überein-
stimmen. 

Mannheim, den 15.08.2024 

 

 
(Dr. Maximilian Wosgien) 

Notar 



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Mannheim, den 15.08.2024

Dr. Maximilian Wosgien, Notar
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